
Pfarre Ötztal-Bahnhof 
zum Hl. Josef der Arbeiter 
Diözese Innsbruck 
 
Adresse: 
Röm.-kath. Pfarramt 
Turmstraße 7 
A-6430 Ötztal-Bahnhof 
Österreich 
Tel. & Fax +43 (0) 5266 882 46 
E-Mail: pfarramt[at]pfarre-oetztalbahnhof.at 
 
Hl. Messen sonntags: 
09:00 Uhr (Bitte auch immer die aktuelle Gottesdienstordnung beachten!) 
 
Patrozinium und Pfarrfest: 
1. Mai 
 
Prozessionstag: 
Herz-Jesu-Sonntag 
 
Seelsorger: 
Pfr. Mag. Volodymyr VOLOSHYN - Pfarrer in Ötztal-Bahnhof und Haiming 
 
Pfarrsekretärin: 
Bettina Kluibenschädl 
 
Bürostunden: 
Dienstag 17:00 – 19:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 – 19:00 Uhr 
 
 
Bankverbindung: 
Empfänger:  Pfarre Ötztal-Bahnhof, Turmstraße 7, 6430 Ötztal-Bahnhof 
Kontonummer: 5.020.672 
BLZ:   36.316 
Raiffeisenbank Silz-Haiming u. Umg. 
 
Räume für Pfarraktivitäten: 
Pfarrsaal, Jungendraum, Sitzungsraum/Begegnungsraum „Maria von Betanien“. 
Diese Räume stehen grundsätzlich jedem und jeder zur Verfügung, der sich der Pfarre 
Ötztal-Bahnhof verbunden weiß. Die Benützung beziehungsweise die Vergabe erfolgt 
durch den Herrn Pfarrer mit dem auch alles weitere (Richtlinien, Benützungsgebühr) zu 
vereinbaren ist. 
 
Papiere für Taufe: 
 
Zur Anmeldung bitte folgende Papiere ins Pfarramt mitbringen: 
 
1. Geburtsurkunde des Kindes. 



2. Taufbestätigung mit dem Firmvermerk der Eltern des Kindes, falls der Hauptwohnsitz 
nicht in der Diözese Innsbruck ist (nicht älter als 3 Monate – Taufpfarre zuständig). 

3. Standesamtliche und kirchliche Heiratsurkunde der Eltern. 
4. Taufbestätigung mit dem Firmvermerk des Paten/der Patin, falls der Hauptwohnsitz 

nicht in der Diözese Innsbruck ist (nicht älter als 3 Monate – Taufpfarre zuständig). 
Der Pate/die Patin muss der röm.-kath. Kirche angehören und das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. 

5. Ein Foto vom Kind – wir möchten wieder ein Plakat der Neugetauften gestalten und in 
der Kirche aufhängen. 

6. Erlaubnis zur Bekanntgabe des Namen und Vornamen des Taufkindes und seiner 
Eltern im Pfarrbrief und auf der Webseite der Pfarre. 

7. Tauferlaubnis (falls Taufkind auswärtig wohnhaft ist). 
 

• Der Tauftermin wird erst zugesagt, wenn alle Dokumente überprüft und alle 
etwaigen Anfragen und Ansuchen positiv erledigt sind. 

 
• Die Termine werden grundsätzlich als ein Taufsamstag im Monat im Pfarrbrief 

bekannt gegeben. 
 

• Den Termin des Taufgesprächs macht unser Pfarrer Volodymyr dann mit der 
Tauffamilie aus. 

 
• Der Taufort ist immer die Pfarrkirche. Die Taufen in den Kapellen im Ortsgebiet sind 

nur dann möglich, wenn keine anderen Taufen angemeldet sind. 
 
Papiere für kirchliche Eheschließung 
 

• 2 mal neue Taufscheine (nicht älter als 3 Monate) 

• 2 mal Geburtsurkunde 
• standesamtliche Heiratsurkunde 
• 2 mal Meldezettel 
• Personalausweis oder Pass 
• Pfarrerlaubnis des Ortspfarrers von beiden (falls man auswärtig ist) 

 
Falls schon mal verheiratet: 
 

• Sterbeurkunde des ersten Partners 
• Todeserklärung 
• Trauschein der ersten Ehe 
• Scheidungsurteil 

 
Impressum: 
Für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer Mag. Volodymyr Voloshyn, Turmstraße7, 6430 Ötztal Bahnhof 


